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Geschäftszahl des 
BG Klagenfurt: 7 E 23/25 y Villach, 25.2.2026 
 
 
 
An das 
Bezirksgericht Klagenfurt 
Feldkirchner Straße 6 
9020 Klagenfurt 
 
 

Stellungnahme zum 
Liegenschaftsbewertungsgutachten  

vom 15.7.2025 
 

Exekutionssache 
Betreibende Partei: Austrian Anadi Bank AG 

vertreten durch: 

Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner 

Rechtsanwälte GmbH 

Gabelsbergerstraße 5 

9020 Klagenfurt 

Verpflichtende Partei: Jakob Miklau 

Lipizach 31 

9065 Ebenthal 

Wegen: €  400.000,-- s.A. 

 
Gegenstand: 

Liegenschaft EZ 52, GB 72138 Lipizach 
 

Eigentümer: 
Jakob Miklau             1/1 



BG Klagenfurt Gzl.: 7 E 23/25 y – Stellungnahme zum Gutachten vom 15.7.2026  /2 

 

 

1.) Auftrag - Grundlagen 
Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Klagenfurt vom 12.11.2025 wurde mir 

aufgetragen,  

a) Befund zum Verlauf des Servitutswegs auf der EZ 34, GB Lipizach 

aufzunehmen sowie 

b) dazu Stellung zu nehmen, wie hoch der Verkehrswert der EZ 52,  

GB 72138 Lipizach unter Berücksichtigung der Dienstbarkeit auf der  

EZ 34 GB Lipizach zugunsten der EZ 52, GB Lipizach ist. 

 

Am 28.1.2026 um 11 Uhr fand dazu eine örtliche Besichtigung in Anwesenheit  

von Herrn RA Mag. Franz Aichwalder (Rechtsvertreter der Betreibenden Partei) 

und einem Vertreter der Raiffeisenbank Wörthersee-Landskron-Gegendtal statt. 

 

Bei dieser Befundaufnahme wurde festgestellt, dass – entgegen den Aussagen 

von Herrn Jakob Miklau anlässlich der Befundaufnahme am 24.6.2025 - es doch  

eine Zufahrtsmöglichkeit zu Grundstück 36/8, GB Lipizach gibt. 

 

Diese Zufahrtsmöglichkeit ist im A2-Blatt Nr. 2a bei der EZ 52, GB Lipizach einge-

tragen bzw. bei der EZ 34, GB Lipizach im C-Blatt Nr. 38a eingetragen. 

 

Der Weg existiert in der Natur nicht, wurde jedoch für die Befundaufnahme mit 

Holzstempel markiert. Somit konnte der Verlauf des Weges festgestellt werden. 

 

Es konnte festgestellt werden, dass die Liegenschaft EZ 52, GB 72138 Lipizach, 

Grundstück Nr. 36/8, im Eigentum des Herrn Jakob Miklau, über eine geordnete, 

grundbücherlich eingetragene Zufahrt über das südliche Nachbargrundstück 

Nr. 36/1, Liegenschaft EZ 34, GB 72138 Lipizach, verfügt. 
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2.) Beschreibung der Dienstbarkeit 
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3.) Beschreibung der Dienstbarkeit 
Im Kaufvertrag vom 30.4.1993, Punkt 2.3 und 2.4 wurde die Dienstbarkeit  

„Zufahrt“ wie folgt geregelt: 

(Anschluss an die Wasserversorgungsleitung nur zur Info) 

 

 
Vermessungsurkunde DI Werner Wolf siehe nächste Seite  

Der Servitutsweg ist rot markiert. 
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4.) Beschreibung der Dienstbarkeit 
In der Natur wurde der Servitutsweg nicht errichtet, er ist durch Stempel markiert  
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Tor an der Grenze zwischen Gst. 36/1 und 36/8. 

 
Das Grundstück 36/8 liegt auf einer Geländestufe. 
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5.) Beschreibung der Dienstbarkeit 
Die Dienstbarkeit wurde händisch im Plan eingezeichnet (rote Markierung). 

Meiner Erkenntnis nach ist dieser Weg nur schematisch und nicht von  

einem Fachmann eingezeichnet. 

Die Biegungen des Weges müssen vergrößert und verbreitert werden, um LKW-

befahrbar zu sein.  

Der Weg führt entlang der Geländestufe. 

Ein Erwerber des Grundstücks müsste für die Errichtung des Weges beim  

Eigentümer des Grundstücks 36/1, über das der Servitutsweg verläuft, eine Ver-

breiterung des Weges, in den Kurven, erwirken.  

Nach Rücksprache mit der Firma Urschitz Transporte betragen die Kosten für die 

Wegerrichtung rund € 30,-- / m². 

Der Weg laut Plan hat eine Länge von 80 m. 

80 m x 4 m breite = 320 m² x 30,--  = rund € 10.000,--. 
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6. Bewertung unter Berücksichtigung der Dienstbarkeit 

Es wird auf die in meinem Gutachten vom 15.7.2025 auf Seite 14 angeführten 

Vergleichspreise von Bauland-Grundstücken verwiesen.  

 Lipizach 5677/2023 40/5 1.200 m² € 203,33/m² 

 
Das Grundstück 40/5 liegt südlich der gegenständlichen Liegenschaft und 

wurde mit Kaufvertrag vom 15.5.2023 um € 203,33 / m² verkauft.  

 

Im Vergleich zum gegenständlichen Grundstück hat das Grundstück 40/5  

eine geregelte Zufahrt von beiden Seiten.  

 

Für das gegenständliche Grundstück muss erst ein Weg errichtet werden. 
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Der Verlauf des Weges bzw. die Verbreiterungen in den Kurven ist aus  

SV-Sicht erst mit dem Eigentümer des Grundstücks, über den der  

Servitutsweg verläuft, zu klären. 

  

 

Das Grundstück hat einen Ausblick über das Klagenfurter Becken. 

Der als Bauland gewidmete Teil wird mit € 140,-- bewertet, der angrenzende, 

etwas abfallende als Grünland gewidmete Teil mit der Hälfte davon. 

(höherwertiges Grünland anschließend an Bauland.) 

 
    950 m²  á € 140,--  € 133.000,-- 

    959 m²  á €   70,--  € 67.130,-- 

    €  200.130,-- 

   rund € 200.000,-- 

 
 

Der Verkehrswert der Liegenschaft 

EZ 52, GB 72138 Lipizach 

unter Berücksichtigung der Dienstbarkeit auf der  

EZ 34, GB Lipizach zugunsten der EZ 52, GB Lipizach 

beträgt rund  € 200.000,--. 
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